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§ 47 RGV Strafvollzugsbedienstete
an Justizanstalten

RGV - Reisegebuhrenvorschrift 1955

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2026

1. (1)Fur die mit dem regelmaliigen Dienstbetrieb der Justizanstalt, und zwar sowohl bei der Gefangenenaufsicht als
auch im Wirtschafts- und Arbeitsbetrieb verbundenen Gange und auswartigen Dienstverrichtungen besteht in der
Regel kein Anspruch auf GebUhren nach § 4.

2. (2)Strafvollzugsbediensteten, die zu regelmafiigen Dienstverrichtungen in auBerhalb ihres Dienstortes liegenden
AuBenstellen von Justizanstalten oder solchen Krankenanstalten herangezogen werden, gebihren

1. 1.unter Ausschluf? einer Nachtigungsgebuhr die nach den§§ 13 und 17 ermittelte Tagesgebuthr im halben
Ausmalf’ und

2. 2.eine Reisekostenvergutung in der Hohe der Kosten der Beférderung der Person und des notwendigen
Reise- und Dienstgepacks mit einem Massenbeforderungsmittel von der Dienststelle zur Aul3enstelle oder
zur Krankenanstalt.

3. (3)Wenn in anderen Fallen ausnahmsweise die Benltzung eines Massenbeforderungsmittels bewilligt und dieses
auch tatsachlich benutzt wird, gebihrt die Reisekostenvergitung nach der niedrigsten Klasse des
Massenbeférderungsmittels. Auf die 88 7 und 8 ist dabei Bedacht zu nehmen.

In Kraft seit 01.08.1999 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/rgv/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/rgv/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/rgv/paragraf/7
file:///

	§ 47 RGV Strafvollzugsbedienstete an Justizanstalten
	RGV - Reisegebührenvorschrift 1955


